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Ute Klammer
Alte und neue Herausforderungen der Frauenalterssicherung

I. Einführung

Kaum ein Übergang im Lebensverlauf wird institu-
tionell so stark geprägt wie der Übergang von der 
Erwerbs- in die Nacherwerbsphase. Gegenwärtig 
wechseln Frauen und Männer durchschnittlich im 
Alter von 64,1 Jahren (Frauen) bzw. 63,9 Jahren 
(Männer) in den Bezug einer Altersrente, sofern sie 
nicht bereits vorher aufgrund von Erwerbsunfähigkeit 
oder aus anderen Gründen aus dem Erwerbsleben 
ausgeschieden sind (Deutsche Rentenversicherung 
Bund 2016a, Zahlen für 2015). Dabei haben Frauen 
aufgrund der höheren Lebenserwartung statistisch die 
Aussicht auf mehr verbleibende Lebensjahre als Män-
ner: eine 65-jährige Frau darf in Deutschland heute 
statistisch auf 20,7 weitere Lebensjahre, ein Mann 
auf 17,5 Jahre hoffen (Sterbetafel des Statistischen 
Bundesamtes zur ferneren Lebenserwartung nach 
Alter, Stand 2011/2012, www.destatis.de). Frauen 
leben also länger – die Frage ist aber: wie und wovon?

Das Rentensystem bietet aufgrund seiner starken 
Orientierung am vorherigen (versicherten) Erwerbs-
einkommen trotz einiger Ausgleichsmaßnahmen kei-
nen „Lohn für Lebensleistung“. Familiäre Erwerbs
pausen, Teilzeitarbeit, geringe Einkommen und eine 
ausgebliebene berufliche Karriereentwicklung von 
Frauen – Ausdruck institutioneller und struktureller 
Rahmenbedingungen, aber auch gemeinschaftlich 
getroffener Entscheidungen in früheren Lebenspha-
sen – führen als „Lebensbilanz“ im Rentenalter zu 
niedrigen eigenständigen Rentenansprüchen von 
Frauen. Zwar kann dies gegenwärtig häufig noch im 
Familienzusammenhang aufgefangen werden, wenn 
der Preis hierfür auch eine Verweisung auf den männ-
lichen Partner ist, die durch die Ausgestaltung der 
Hinterbliebenenrenten bis über seinen Tod hinaus 
geht und eigene Verwirklichungschancen einengen 
kann. Zukünftig ist jedoch aufgrund der Zunahme 
von ertragsschwachen und nicht versicherungspflich-
tigen Arbeitsverhältnissen wie auch durch den demo-
grafischen Wandel mit einem vermehrten Anstieg der 
Altersarmut nicht nur für Frauen zu rechnen. Ein 
geschlechtergerechter und auf die absehbaren Pro-
bleme von Altersarmut konzentrierter Umbau der 
Alterssicherungssysteme erscheint daher angezeigt.

Entscheidend für die Ermittlung des zukünftigen 
Handlungsbedarfs aus der Gleichstellungsperspekti-
ve ist die Frage, wie sich die Rentenanwartschaften 
in den kommenden Jahren verändern werden und 
wie Frauen und Männer nachrückender Kohorten 
im Alter gestellt sein werden. Löst sich das Problem 

der niedrigen eigenständigen Altersrentenansprüche 
von (westdeutschen) Frauen durch die veränderte Er-
werbsorientierung jüngerer Frauen quasi automatisch 
–  oder führen die aktuellen Strukturen und Trends 
der Frauenerwerbstätigkeit in Verbindung mit bereits 
beschlossenen Reformen, deren Wirkung sich zum 
Teil erst in den kommenden Jahren manifestieren 
werden, im Rentensystem zu neuen Problemlagen?

II. 	Die Altersversorgung – gerechter Lohn 
für Lebensleistung? 

a) 1. Säule: Die Gesetzliche Rentenversicherung
Wie die finanziellen Spielräume im Alter aussehen, 
ist für die Mehrheit der Rentner/-innen abhängig von 
ihren Leistungsansprüchen gegenüber der Gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV). Die GRV knüpft als ein-
ziges Sozialleistungssystem explizit an der Lebensver-
laufsperspektive an. Spiegelt sie insofern die „Lebens-
leistung“ von Männern und Frauen in gleichem Maße? 
Aus der GRV als „erster Säule“ der Alterssicherung1 
beziehen gegenwärtig 99% der ostdeutschen Männer 
und Frauen, die älter als 65 Jahre sind, sowie 89% 
der westdeutschen Männer und 86% der westdeut-
schen Frauen im entsprechenden Alter eigenständige 
Rentenleistungen (Daten der ASID 2011).2 Die Rente 
spiegelt den gesamten (sozialversicherungspflichtigen) 
Erwerbsverlauf wider und berücksichtigt darüber hin-
aus in gewissem Umfang auch andere Tätigkeiten wie 
z.B. Ausbildungszeiten, Zeiten des Militärdienstes, der 
Arbeitslosigkeit und der Kindererziehung. 

Während in den Reformen der letzten Jahre 
die frühere Anrechnung von einigen nicht oder nur 
durch geringe Beiträge belegten Zeiten, wie z.B. 
Ausbildungszeiten und Zeiten der Arbeitslosigkeit, 
eingeschränkt worden ist, hat es im Bereich der 
Anrechnung von Sorgearbeit – Kindererziehung, 
Pflege – mehrfach Reformen gegeben, die zu einer 
Ausdehnung oder Höherbewertung anrechenbarer 
Zeiten geführt haben. Diese Entwicklung zu einer 
stärkeren Berücksichtigung von „Care-Phasen“ lässt 
sich auch in anderen europäischen Ländern beobach-

1	 Die gesetzliche Alterssicherung wird gewöhnlich als 1. Säule der 
Alterssicherung bezeichnet, die 2. Säule umfasst die Formen be-
trieblicher Alterssicherung und die 3. Säule die private Vorsorge. 
Die 2. und die 3. Säule lassen sich nicht immer klar voneinander 
trennen. 

2	 Die GRV stellt immer noch bei weitem das bedeutendste Al-
terssicherungssystem dar; auf die Analyse anderer Rentensysteme 
der sog. 1. Säule der Alterssicherung wird daher an dieser Stelle 
verzichtet.
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ten. Obgleich diese Regelungen überwiegend Frauen 
zugutekommen, zeigen sich bei einem Vergleich der 
eigenständigen GRV-Renten von Frauen und Män-
nern immer noch eklatante Unterschiede. 

So bezogen Rentnerinnen aus der GRV3 Ende 
2015 im Durchschnitt in den alten Bundesländern 
um 46 Prozent, in den neuen Bundesländern um 22 
Prozent niedrigere eigenständige Versichertenrenten 
(Alter und verminderte Erwerbsfähigkeit) als Rent-
ner (Berechnung nach den Daten der Deutschen 
Rentenversicherung Bund 2016a, S. 35-36). Noch 
größer fällt der so genannte „Gender Pension Gap“ 
aus, wenn alle eigenständigen Alterssicherungsein-
kommen über die verschiedenen Säulen der Alters-
sicherung hinweg betrachtet werden. Der aktuelle 
Alterssicherungsbericht von 2016 (BMAS 2016) 
weist für 2015 eine Lücke in den eigenständigen Al-
terssicherungsleistungen von 53% aus, d.h. Frauen 
erhielten 2015 im Durchschnitt um 53% niedri-
gere eigene Alterssicherungsleistungen als Männer. 
Dabei lag der Unterschied in Westdeutschland mit 
58% deutlich höher als in Ostdeutschland mit 28% 
(ebd.). Die zweite und dritte Säule der Alterssiche-
rung schließen also nicht etwa die Einkommenslücke 
zwischen Frauen und Männern im Alter, sondern 
vergrößern sie weiter.

Die Ursachen für diese große Rentenlücke zwi-
schen Frauen und Männern in Deutschland liegen an 
unterschiedlichen Lebensläufen, aber vor allem an de-
ren Bewertung durch das Rentensystem. Im Vergleich 
zu vielen anderen europäischen Staaten orientiert sich 
die Rentenformel4 in Deutschland besonders stark 
an der Zahl der Erwerbsjahre (Zeitfaktor) und der 
Höhe des Erwerbseinkommens (Einkommensfaktor). 
Hierdurch setzen sich die Faktoren, durch die sich 
die Erwerbsverläufe von Frauen und Männern in 
Deutschland besonders unterscheiden, unmittelbar 
ins Rentenalter fort. Während Erwerbsunterbrechun-

3	 Datenquelle: Studie „Alterssicherung in Deutschland“ (ASID), 
Welle 2011, s. TNS Infratest Sozialforschung 2012.

4	 Die Rentenformel dient der Ermittlung der Bruttomonatsrente 
am Ende eines Erwerbslebens. Die Formel berücksichtigt für je-
des Jahr die Höhe des individuellen Erwerbseinkommens, auf 
das Rentenbeiträge gezahlt wurden, in Relation zum durch-
schnittlichen Einkommen aller Versicherten. Für ein Jahresein-
kommen, das dem Durchschnitt aller Versicherten entspricht, 
wird der versicherten Person ein Entgeltpunkt angerechnet, bei 
einem niedrigeren oder höheren Einkommen entsprechend we-
niger oder mehr. Die im Lebensverlauf erreichten Entgeltpunkte 
werden aufsummiert und mit dem zum Zeitpunkt des Renten-
zugangs gültigen „aktuellen Rentenwert“ multipliziert. Zudem 
werden das Alter beim Rentenzugang (Zugangsfaktor) und die 
Art der Rente (Rentenartfaktor) berücksichtigt. Für die Anrech-
nung bestimmter Nichterwerbszeiten wie Kindererziehungs-
zeiten und Pflegezeiten, Ausbildungs- und Militärdienstzeiten 
gelten zahlreiche Sonderregelungen. Für den sog. „Eckrentner“ 
– einen Versicherten, der 45 Jahre lang mit einem Durchschnitt-
seinkommen erwerbstätig war und mit Erreichen der gesetz-
lichen Altersgrenze in den Altersrentenbezug wechselt – ergab 
sich daraus 2015 eine Monatsrente von 1.176 Euro in West- und 
1.089 Euro in Ostdeutschland.

gen und Nichterwerbstätigkeit von Frauen, aber auch 
Zeiten mit nicht versicherungspflichtiger Erwerbsar-
beit (z.B. Minijobs bei Befreiung von der Versiche-
rungspflicht), über den Zeitfaktor den Aufbau von 
Rentenansprüchen beeinträchtigen, dämpfen Teilzeit, 
niedrige Frauenlöhne und ausgebliebene Karriereent-
wicklungen von Frauen über den Einkommensfaktor 
das erzielbare Renteneinkommen. 

Den westdeutschen Rentnerinnen mangelt es im 
Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen sowohl 
an Erwerbsjahren (Zeitfaktor) als auch an der Höhe 
des Erwerbseinkommens (Einkommensfaktor). Da-
gegen begründen sich die geschlechterspezifischen 
Differenzen in den eigenständigen Renten in Ost-
deutschland vorwiegend aus den Einkommensdif-
ferenzen, die auch während der DDR-Zeit zu kon
statieren waren (Entgeltfaktor). Heutigen ostdeut-
schen Rentnerinnen fehlen zwar weniger Beitrags-
jahre, jedoch liegt ihr versichertes Jahreseinkommen 
auch rund ein Fünftel unter dem ihrer männlichen 
Landsleute (vgl. Tab. 1). 

Tab. 1: Versichertenrenten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (Stand 2015)

Gegenstand der  
Nachweisung

West-
deutsch-
land

Ost-
deutsch-
land

Frauen
Durchschnittlicher
Rentenzahlbetrag  
in Euro/Monat 
(Altersrenten und 
Renten wg. verminder-
ter Erwerbsfähigkeit, 
31.12.2015)

610 835

Durchschnittliche Zahl 
der rentenrechtlich  
relevanten Jahre

28,1 40,0

Entgeltpunkte pro Jahr 0,76 0,80

Männer
Durchschnittlicher  
Rentenzahlbetrag in 
Euro/Monat 
(Altersrenten und 
Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, 
31.12.2015)

1.007 1.071

Durchschnittliche Zahl 
der rentenrechtlich rele-
vanten Jahre

40,6 44,6

Entgeltpunkte pro Jahr 0,99 0,97

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (2016b), 
Rentenversicherung in Zahlen, S. 40-46.
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Zu berücksichtigen ist, dass die in der GRV erfass-
ten rentenrechtlich relevanten Jahre durch die An-
rechnung bestimmter Nichterwerbszeiten und die 
Nichterfassung anderer Erwerbszeiten, z.B. als Beam-
te oder Selbständige, nicht die Zahl der tatsächlichen 
Erwerbsjahre spiegeln, die höher liegen können. Zwei 
Millionen Menschen im Rentenalter können aller-
dings weniger als 15 Erwerbsjahre aufweisen – hierbei 
handelt es sich ganz überwiegend um westdeutsche 
Frauen.

Immer noch ist in Westdeutschland – kaum da-
gegen in Ostdeutschland – ein deutlicher (negativer) 
Zusammenhang zwischen der Zahl der Kinder, die 
eine Frau erzogen hat, und ihrem eigenständigen 
Rentenanspruch zu konstatieren. Es gilt: je mehr 
Kinder, desto weniger eigene Rente. Innerhalb des 
Renteneinkommens heutiger Rentnerinnen resultiert 
durchschnittlich nur ein vergleichsweise geringer Be-
trag aus Fürsorgearbeit, obwohl gerade heutige Rent-
nerinnen häufig über lange Phasen ihres Lebens Kin-
der erzogen und ggf. auch ältere Angehörige gepflegt 
haben. Allerdings werden sich die kinderbedingten 
Rentenansprüche deutlich erhöhen, wenn diejeni-
gen Frauen in Rente kommen, die ihre Kinder nach 
1992 geboren haben; für die Mütter früher gebore-
ner Kinder hat sich die Situation zudem durch die 
Einführung der so genannten „Mütterrente“ im Juli 
2014 (Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs-
gesetz) deutlich verbessert, wenn auch die Differenz, 
die zwischen der Anrechnung für vor und nach dem 
Stichtag geborene Kinder bestand, nur halbiert, aber 
nicht aufgehoben wurde.5 

b) 2. Säule: Betriebsrenten 
Durch die betrieblichen Rentenansprüche der sog. 
„zweiten Säule“ werden die Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern im Alter in Deutschland seit 
jeher weiter verstärkt, da diese noch stärker als die 
Renten der GRV an die Dauer der Erwerbsarbeit und 
die Höhe des erzielten Einkommens anknüpfen und 
zudem auf typische Männerbranchen und größere 
Betriebe, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
konzentriert sind (s. schon Klammer 2005: 356f.). 
Dieser Befund ist durch die Situation in Westdeutsch-
land bestimmt, wo nach Daten der ASID 2011 unter 
den heutigen Rentnern über 65 43% der Männer, 
aber nur 10% der Frauen eine Betriebsrente bezogen 
(Bezugsjahr 2011); in Ostdeutschland sind Betriebs-
rentenansprüche bei beiden Geschlechtern viel gerin-
ger verbreitet und tragen auch bei den Begünstigten 
weniger zum Alterseinkommen bei. 

5	 Für vor 1992 geborene Kinder werden seitdem zwei Entgelt-
punkte statt zuvor einem Entgeltpunkt angerechnet, für ab 1992 
geborene Kinder weiterhin drei Entgeltpunkte.

Die Benachteiligung von Frauen durch die Re-
gelungen zur (Un-)verfallbarkeit arbeitgeberseitig 
finanzierter Betriebsrentenansprüche ist im Zuge 
der Rentenreform 2001 zwar reduziert, aber nicht 
gänzlich beseitigt worden (Klammer 2005: 358). 
Zwar wurden die Anspruchsvoraussetzungen für die 
Unverfallbarkeit von BAV-Anwartschaften auf eine 
Betriebszugehörigkeit von mindestens 5 Jahren und 
ein Mindestalter beim Ausscheiden aus dem Betrieb 
von 30 Jahren reduziert, doch können frühe kinder-
bedingte Erwerbsausstiege von Frauen immer noch 
zum Verfall von Anwartschaften führen. 

Neuere Statistiken weisen einen Anstieg der Zahl 
derjenigen aus, die Ansprüche aus der betrieblichen 
Altersversorgung (BAV) aufbauen: Nach Zahlen des 
Alterssicherungsberichts von 2016 (BMAS 2016) 
bauen aktuell über 50% der weiblichen und männ-
lichen Beschäftigten im Alter von 25-65 Jahren eine 
Anwartschaft auf eine betriebliche Zusatzversorgung 
auf. Diese Steigerung geht allerdings auf Ansprüche 
zurück, die Beschäftigte durch Entgeltumwandlung 
selbst aufbauen („Eichel-Förderung“) und gibt kei-
ne Auskunft über den Stand und die voraussichtli-
che Entwicklung der Anwartschaftshöhe nach Ge-
schlecht. 

c) 3. Säule: Private Vorsorge („Riester-Rente“ )
In der staatlichen Förderung der privaten Vorsorge 
durch die sogenannte Riester-Rente wurde der man-
gelnden Vorsorgefähigkeit von Niedrigeinkommens-
beziehern und -bezieherinnen und Eltern in gewissem 
Ausmaß Rechnung getragen, insofern beide Gruppen 
in Relation zu ihrem zu leistenden Eigenanteil über-
durchschnittlich durch die staatlichen Zulagen geför-
dert werden.6 Im Jahr 2012 waren unter 10,7 Mio. 
Empfänger/-innen von Zulagen für Riester-Verträge 
56% Frauen (Deutsche Rentenversicherung Bund 
2016b, S. 76). Die seit 2006 gesetzlich vorgegebe-
nen Unisex-Tarife bei den Riester-Verträgen konnten 
sicherstellen, dass Frauen im Rahmen der politisch 
gewollten Verlagerung von der Gesetzlichen Renten-
versicherung auf die betriebliche und private Vorsorge 
nicht zusätzliche Einbußen aufgrund ihrer statistisch 
längeren Lebenserwartung und Rentenbezugsdau-
er in Kauf nehmen mussten.7 Im Jahr 2014 waren 
von den fast 14,8 Millionen Empfängerinnen und 

6	 Für Pflegende sind dagegen keine gesonderten Zulagen vorgese-
hen.

7	 Die Einführung von Unisextarifen geht konform mit der 2004 
verabschiedeten EU-Gleichbehandlungsrichtlinie (Vgl. §§ 18-
20 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13.12.2004 zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen). So heißt es in § 18 S. 2: „Zur Ge-
währleistung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
sollte die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer versiche-
rungsmathematischer Faktoren nicht zu Unterschieden bei den 
Prämien und Leistungen führen“. 
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Empfängern von Zulagen für Riester-Verträge 64% 
Frauen (eigene Berechnungen nach Bundesregierung 
2016). Durch den wesentlich höheren Anteil von 
Frauen mit Kinderzulagen liegt bei ihnen die Höhe 
der durchschnittlichen Gesamtzulagen höher als bei 
Männern, die Verträge von Frauen werden also stär-
ker gefördert als diejenigen von Männern. 

Diese „Begünstigung“ im Rahmen der privaten 
Vorsorge als „dritter Säule“ der Alterssicherung ist 
allerdings vor dem Hintergrund des geringeren Zu-
gangs zu Betriebsrenten zu sehen. Vor allem ist jedoch 
zu konstatieren, dass Frauen durch die beschlossene 
Absenkung des Rentenniveaus in der GRV seit 2001 
und die politisch gewollte Verschiebung von der ers-
ten Säule zur zweiten und dritten Säule in der Alters-
sicherung überproportional betroffen sind, insofern 
Elemente des sozialen Ausgleichs, z.B. für Kinderer-
ziehung und Pflege, fast ausschließlich in der ersten 
Säule zu finden sind (Klammer 2009). 

d) Abgeleitete Rentenansprüche
Wie in der Erwerbsphase ist die Wohlstandsposition 
verheirateter Frauen im Alter stark von den Renten-
ansprüchen ihres Ehemannes oder Partners abhän-
gig. Für Witwen spielen abgeleitete Leistungen, also 
Leistungen an Hinterbliebene aufgrund von Anwart-
schaften des verstorbenen Partners, immer noch eine 
große Rolle: Von allen Hinterbliebenenrenten der 
Gesetzlichen Rentenversicherung an Witwen und 
Witwer gingen rund 4,67 Millionen Renten an Frau-
en, aber nur 619.000 Renten, entsprechend 11,7%, 
an Männer (BMAS 2016). Der Anteil der Rentenleis-
tungen, der auf abgeleitete Anwartschaften zurückzu-
führen ist, beträgt bei Frauen etwa 1/3. Frauen, die 
nach dem Tod ihres Ehemannes eine eigene Rente 
mit einer Hinterbliebenenrente kumulieren, erzie-
len die höchsten Renteneinkommen und erreichen 
im Durchschnitt etwa ein Renteneinkommen, das 
mit dem von Männern vergleichbar ist. Jedoch ist zu 
betonen, dass abgeleitete Ansprüche aufgrund gestie-
gener Scheidungszahlen keine verlässliche Basis für 
die Alterssicherung von Frauen mehr bieten. 

Zwar kommt es bei einer Scheidung zum Ver-
sorgungsausgleich, bei dem die während der Ehe von 
beiden Partnern erworbenen Rentenansprüche hälftig 
aufgeteilt werden. Dieser berücksichtigt jedoch nicht 
eventuell durch die asymmetrische Aufgabenvertei-
lung in der Ehe erlittene Einkommenskapazitätsver-
luste, die sich auf die Einkommenschancen während 
der verbleibenden Erwerbsphase auswirken. 

Abgeleitete Hinterbliebenenleistungen besitzen 
zudem nicht den sozialversicherungsrechtlichen Sta-
tus und die „Qualität“ von eigenständigen Ansprü-
chen. Sie haben eine Zwitterstellung zwischen einer 
Versicherungsleistung und einer Fürsorgeleistung, 
wobei in den letzten Jahren, z.B. im Rahmen der 

Rentenreform von 2001, durch verschärfte Anrech-
nungsvorschriften der Fürsorgecharakter weiter ver-
stärkt worden ist. Eigene Erwerbstätigkeit von Frau-
en führt im Hinterbliebenenfall insofern nun eher 
zu Kürzungen der Hinterbliebenenrente. Auch für 
Frauen, die sich bewusst im Rahmen des ehelichen 
Arrangements auf Haushalt und Kindererziehung 
konzentriert haben, stellt die Hinterbliebenenrente 
keinen „Lohn für die Lebensleistung dar“, da sie die 
Erwerbsbiografie des verstorbenen Mannes, nicht je-
doch die unbezahlte Arbeit der Frau spiegelt. 

Schließlich beschränkt die Hinterbliebenenrente 
die Wahlmöglichkeiten und damit die Optionen für 
den weiteren Lebensweg, da abgeleitete Ansprüche 
im Falle einer Wiederheirat anders als eigenständi-
ge Ansprüche nach einer Übergangsfrist entfallen. 
Die Gesetzliche Rentenversicherung macht auf diese 
Weise die Einkommenssituation der Hinterbliebenen 
noch über den Tod des Partners hinaus von dessen Le-
benserwerbseinkommen abhängig. Zudem belegt sie 
den Wechsel vom Hinterbliebenenstatus in eine neue 
Ehe mit hohen Opportunitätskosten. Zwar wurde 
im Rahmen der Rentenreform 2001 für bestimmte 
Gruppen und unter definierten Voraussetzungen die 
Möglichkeit einer hälftigen Aufteilung (Splitting) der 
während der Ehe erworbenen Anwartschaften ein-
geführt. Als optionale und weitgehend unbekannte 
(und auch finanziell in vielen Fällen unattraktive) 
Variante vermag diese Regelung jedoch bisher keine 
nennenswerte Wirkung zu entfalten.

e) Altersarmut und Familienstand 
Die enge Verknüpfung von Alterseinkommen und 
familiärer Biografie zeigt sich auch bei einer Betrach-
tung der durchschnittlichen persönlichen Nettoein-
kommen im Alter nach Familienstand. Die höchsten 
Rentenansprüche erzielen verheiratete Männer im 
Westen; im Gegenzug liegen die (eigenständigen) 
Frauenrenten im Westen besonders niedrig. Geringe 
persönliche Einkommen8 stehen bei verheirateten 
Frauen in den alten Bundesländern allerdings oft im 
Haushalt hohen Einkommen des Ehepartners ge-
genüber (TNS Infratest Sozialforschung 2009: 89f ). 
Während der rechtliche Status der Ehe im Westen 
sehr viel deutlicher als im Osten über die unterschied-
lich starke innerfamiliäre Aufgabenteilung die Versor-
gungssituation beider Partner im Alter prägt, ist als 
Gemeinsamkeit zwischen West- und Ostdeutschland 
hervorzuheben, dass in beiden Landesteilen die ge-
schiedenen Frauen am schlechtesten gestellt sind. 

Ungeachtet des im Falle einer Scheidung vorge-
sehenen Versorgungsausgleichs dokumentieren sich 

8	 Eigene Einkommen umfassen lediglich Leistungen aufgrund 
eigener bzw. personenbezogener Beiträge, persönliche Einkom-
men umfassen dagegen eigene sowie abgeleitete Leistungen.
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hier offensichtlich die Probleme, mit denen zumin-
dest in Westdeutschland viele Frauen konfrontiert 
sind, die im Laufe ihres Lebens infolge einer Schei-
dung den Übergang aus der Rolle der Familienarbei-
terin oder Zuverdienerin zu einer auf eigenständige 
Existenzsicherung angewiesenen Erwerbstätigen be-
werkstelligen müssen. Es gelingt ihnen häufig nicht 
mehr, entsprechend ihrer ursprünglichen Qualifika-
tionen und Potenziale auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. Frauen können daher nach einer Scheidung 
in der verbleibenden (potenziellen) Erwerbszeit meist 
deutlich weniger Anwartschaften aufbauen als ihre 
Ex-Partner. Sie tragen damit die Folgen ursprünglich 
gemeinsam getroffener familiärer Entscheidungen. 

Kinder schmälern zusätzlich die Möglichkeit der 
Altersvorsorge durch Ersparnisbildung und senken 
dadurch weiterhin signifikant die Höhe der gesam-
ten Alterseinkommen (Kumpmann et al. 2010: 15). 
Hier finden Lebensentscheidungen aus früheren Le-
bensphasen einen direkten – von den handelnden 
Personen unbeabsichtigten und oft im Ausmaß si-
cherlich auch nicht vorhergesehenen – Niederschlag 
in einer späteren Lebensphase, in der kaum noch die 
Möglichkeit besteht, die monetäre Situation aus ei-
gener Kraft zu verbessern. 

2015 waren 3,3% der Frauen gegenüber 2,8% der 
Männer ab 65 Jahren auf Grundsicherungsleistungen 
angewiesen (Daten der Grundsicherungsstatistik). Wie 
die vorliegenden Daten zeigen, gelingt es vor allem 
geschiedenen Frauen, in geringerem Ausmaß auch ledi-
gen Frauen, häufig nicht, niedrige eigene GRV-Renten 
durch andere Einkommen wie Vermögens- und Er-
werbseinkünfte oder andere Sozialleistungen zu ergän-
zen (TNS Infratest Sozialforschung 2009: 124). Armut 
im Alter bedroht insofern heute vor allem ursprünglich 
familienorientierte Frauen, die nicht (mehr) dem Le-
bensmodell Ehe folgen und hierüber abgesichert sind 
(vgl. Brettschneider/Klammer 2016). 

III.	Ein Blick in die Zukunft

a) Anstieg der Altersarmut
Insgesamt ist für die Zukunft mit einem deutlichen 
Anstieg der Altersarmut zu rechnen (Kumpmann et 
al. 2010, Leiber 2009, Bäcker 2008). Frauen sind 
vom Anstieg der Altersarmut durch ihre (in West-
deutschland) gestiegene Arbeitsmarktpartizipation 
allerdings weniger stark betroffen. Die uneinheitli-
chen und eher geringen Änderungen der Armutsri-
sikoquoten für Frauen zeigen an, dass hier positive 
und negative Einflussfaktoren zusammenkommen. 
Auf der einen Seite wächst der Anteil gut qualifizierter 
und langfristig erwerbstätiger Frauen – dies erhöht 
ihre Rentenansprüche relativ zu Männern. Auf der 
anderen Seite sind auch Frauen von der zunehmen-

den Lohnspreizung betroffen, wenn auch die Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohnes im Januar 2015 
gerade in vielen Frauenberufen eine Lohnuntergrenze 
eingezogen hat. 

Insgesamt ist abzusehen, dass es für nachrücken-
de Geburtskohorten beiderlei Geschlechts angesichts 
der Kürzungen im Rentenleistungsniveau und vie-
ler nicht rentenversicherter Lebensphasen schwierig 
sein wird, einen Rentenanspruch oberhalb der be-
dürftigkeitsgeprüften Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung zu erreichen. Schon 2007 
erreichte die Netto-Rente (nach Abzug von Sozial-
versicherungsbeiträgen) nur dann das Grundsiche-
rungsniveau einschließlich Warmmiete, wenn bei 
einem Durchschnittsverdienst (einer Entgeltposition 
von 100 %) etwa 28 Jahre Beitragszeiten vorlagen, 
bei einer Entgeltposition von 75% Beitragszeiten im 
Umfang von etwa 38 Jahren und bei einer Entgeltpo-
sition von 60% Beitragszeiten im Umfang von etwa 
47 Jahren. Bei einem Absinken des Rentenniveaus 
werden sich diese notwendigen Jahre entsprechend 
erhöhen (Bäcker 2008, Leiber 2009). Einer Berech-
nung von Steffen zufolge kann sogar ein Stunden-
lohn von 9,47 Euro brutto nur dann, wenn er über 
45 Vollzeiterwerbsjahre gezahlt wird, zur Erreichung 
von Anwartschaften in Höhe des durchschnittlich 
im Rahmen der Grundsicherung im Alter gezahlten 
Betrags führen (Hans-Böckler-Stiftung 2010). Dieser 
Betrag wird jedoch vor allem von Frauen in Dienst-
leistungstätigkeiten häufig nicht erzielt.

Allein mit Minijobs oder Teilzeittätigkeiten ist so-
mit keine eigenständige Alterssicherung oberhalb des 
Niveaus der Armutsgrenze bzw. der bedarfsgeprüften 
Grundsicherung zu erreichen. Arbeitsverhältnisse, die 
gegenwärtig im familiären Kontext als eine akzeptable 
Option erscheinen, können sich im Hinblick auf die 
Nacherwerbsphase somit leicht als erwerbsbiografi-
sche Falle erweisen. Hier werden durch die existieren-
de arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Begünstigung 
eines Niedriglohn- und Zuverdienstsektors, in dem 
überwiegend Frauen erwerbstätig sind, individuelle 
und gesellschaftliche Probleme in die Zukunft ver-
schoben. Sollten Reformen ausbleiben, werden sich 
diese Probleme in absehbarer Zeit in nicht existenz-
sichernden eigenständigen Alterssicherungsansprü-
chen, aber auch in deutlich steigenden Kosten für 
die steuerfinanzierte subsidiäre Grundsicherung nie-
derschlagen. 

b) Honorierung von Fürsorgearbeit 
Für zukünftige Rentnerinnenkohorten wird sich 
die Honorierung von Fürsorgearbeit in der Rente 
aufgrund der mehrfach verbesserten Anrechnungsre-
geln für Kindererziehung und Pflege absehbar erhö-
hen. Während bei den Kindererziehungszeiten „aus 
Sicht der Alterssicherung eine Brücke geschlagen“ 
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werden soll zwischen den Erwerbsphasen vor und 
nach der Kindererziehung (Stegmann/Mika 2007: 
789), sollen bei Pflegepersonen mögliche Lücken 
rentenrechtlich abgesichert werden, die aufgrund 
der Pflegetätigkeit meist kurz (oder auch länger) 
vor dem eigenen Renteneintritt entstehen. Dabei 
zeigt sich allerdings bis heute eine deutliche Un-
gleichbehandlung von Sorgearbeit für Kinder und 
solcher für Pflegebedürftige. Für nach 1992 gebore-
ne Kinder werden den Eltern (i.d.R. der Mutter) je 
drei Versicherungsjahre, für früher geborene Kinder 
inzwischen zwei Versicherungsjahre, bewertet mit 
dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten, 
auch additiv zu einer Erwerbsarbeit angerechnet 
werden. Zudem profitieren Mütter in den so ge-
nannten Kinderberücksichtigungszeiten (bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr des jüngsten Kindes) 
zusätzlich bei Ausübung einer Teilzeitarbeit oder 
einer unterdurchschnittlich bezahlten Tätigkeit von 
einer Aufwertung ihrer Anwartschaften. Mütter mit 
zwei und mehr Kindern bekommen die maximal 
erreichbaren zusätzlichen Anwartschaften allerdings 
auch bei Nichterwerbstätigkeit gutgeschrieben. 

Hier wird insofern – obwohl die Regelung ur-
sprünglich vor allem die Erwerbstätigkeit von Müt-
tern unterstützen sollte – das Hausfrauenmodell 
am stärksten gefördert. Sobald das jüngste Kind 10 
Jahre ist, wird allerdings implizit wieder von einer 
Vollzeiterwerbstätigkeit ausgegangen; für Erwerb-
sunterbrechungen oder Teilzeitarbeit, die über die 
Kinderberücksichtigungszeiten hinausgehen, sieht die 
gesetzliche Rentenversicherung keine Kompensation 
vor. 

Im Vergleich zur Bewertung von Kindererziehung in 
der GRV schneiden Pflegetätigkeiten immer noch 
schlecht ab: sie werden in wesentlich geringerem 
Umfang in der Rentenversicherung berücksich-
tigt. Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 
wird die nicht-professionelle häusliche Pflege zwar 
deutlich besser als zuvor rentenrechtlich berück-
sichtigt. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1a SGB VI besteht 
für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen eine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Dabei richten sich die Beiträge zur Ren-
tenversicherung nach dem pflegerischen und zeitli-
chen Aufwand der Pflegepersonen. In der Pflegestufe 
III wurden Pflegepersonen bis zur Umstellung auf 
„Pflegegrade“ Anfang 2017 beispielsweise für einen 
Pflegeumfang von 28 Std./Woche 0,8 Entgeltpunkte 
auf dem Rentenkonto gutgeschrieben. Rentenrecht-
lich wurde diese Pflegeperson damit annähernd einer 
ebenfalls 28 Std./Woche erwerbstätigen Person mit 
einem Durchschnittsverdienst gleichgestellt. Aller-
dings ist zu beachten, dass dieser Fall in der Realität 
nur selten eintritt. Schwerstpflegebedürftige (bisher 

Pflegestufe III) können häuslich kaum hinreichend 
versorgt werden. Wahrscheinlicher ist daher die 
nicht-professionelle Pflege in einer niedrigen Pfle-
gestufe (jetzt: Pflegegrad). Bei der bisherigen Pflege-
stufe I erwarb die Pflegeperson bei einem zeitlichen 
Aufwand von 28 Std./Woche jedoch im Höchstfall 
0,26 Entgeltpunkte pro Jahr. Zu beachten ist zudem, 
dass der tatsächliche zeitliche Aufwand privat Pfle-
gender den vorliegenden Daten zufolge regelmäßig 
wesentlich höher ist als von der Pflegeversicherung 
jeweils veranschlagt. 

Obgleich mit dem eigenen Renteneintritt der 
Pflegeperson die Pflegetätigkeit in der Regel nicht 
endet, werden danach keine Beiträge mehr zur ge-
setzlichen Rentenversicherung eingezahlt. Pflegende, 
die das Rentenalter erreicht haben, können bisher 
durch ihre Pflegetätigkeit die eigenen Rentenansprü-
che also nicht weiter steigern, obwohl es sich häufig 
um Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografi-
en handelt, die bis zum Erreichen der Altersgrenze 
nur niedrige eigenständige Rentenanwartschaften 
aufbauen konnten. Zudem sind Pflegephasen bio-
grafisch weniger planbar als Kindererziehungspha-
sen. Auch nimmt der zeitliche Pflegeaufwand in 
der Regel kontinuierlich zu, wohingegen die Be-
treuungsintensität von Kindern mit zunehmendem 
Alter abnimmt. Die „Brücke“, die hier zwischen Er-
werbs- und Rentenphase gebaut wird, ist insofern 
wenig belastbar. 

IV.	Handlungsbedarfe und Reformoptionen

Wie die Ausführungen zeigen, ist die gesetzliche 
Alterssicherung also keineswegs neutral gegenüber 
unterschiedlichen Lebensmodellen und Zeitverwen-
dungsmustern, sondern orientiert sich – mit gewissen 
Einschränkungen – am Modell des „erwerbstätigen 
(männlichen) Erwachsenen“, dessen Ehefrau durch 
die Versichertengemeinschaft abgeleitet mitversi-
chert ist. Für andere Lebensformen bzw. nicht dem 
durchgängigen (Vollzeit-) Erwerbsmodell folgende 
Personen bleibt mit Ausnahme weniger Sonderre-
gelungen der Verweis auf die steuerfinanzierte und 
bedürftigkeitsgeprüfte „Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung“. 

Dass diese Logik keineswegs zwangsläufig ist, zei-
gen in Europa z.B. das niederländische, dänische oder 
schweizerische Alterssicherungsmodell der „ersten 
Säule“, in denen Personen mit Niedrigeinkommen 
und diskontinuierlichen Erwerbsbiografien durch un-
terschiedliche Grundsicherungselemente höhere Leis-
tungsansprüche haben. Aus den skizzierten Befunden 
und absehbaren Entwicklungstendenzen der Alterssi-
cherungsansprüche ergibt sich ein deutlicher Hand-
lungsbedarf für die gesetzliche Rentenversicherung, 
der vor allem die Vermeidung zukünftiger Altersar-
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mut von nicht durchgängig vollzeitig beschäftigten 
Personen in den Blick nehmen muss. Um zukünftiger 
Altersarmut – nicht nur von Frauen – vorzubeugen, 
wird ein gesamtes Paket von Reformen benötigt, 
das sowohl den Versichertenkreis, die Beitrags- und 
Leistungsgestaltung in der Rentenversicherung, aber 
ebenso die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, ins-
besondere den Abbau prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse und eine angemessene Entlohnung, in den 
Blick nehmen muss.

Wie die Analyse der finanziellen Situation von 
Frauen und Männern im Alter gezeigt hat, setzen 
sich ungleiche Erwerbs- und Lebensverläufe direkt 
in die Nacherwerbsphase fort. Abschließend seien 
daher einige Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, die 
zu einer verbesserten Gleichstellung der Geschlechter 
im Alter beitragen können. 

a) 	 Prävention vor Nachsorge: Ermöglichung des Auf-
baus existenzsichernder Ansprüche durch Einfüh-
rung einer durchgängigen Versicherungspflicht

Das Ziel, eine existenzsichernde Vorsorge beider 
Geschlechter für das Alter zu ermöglichen, muss 
zuvorderst auf dem Arbeitsmarkt, während der 
Erwerbsphase, verfolgt werden. Insofern kommen 
gleichstellungspolitischen Forderungen, die sich auf 
die geschlechtergerechte Entlohnung, auf Mindest-
löhne, auf den Ausbau langer Teilzeit / kurzer Vollzeit, 
die Abschaffung von Steuer- und Beitragsprivilegien 
bei Minijobs oder auch die Erleichterung des Wie-
dereinstiegs nach Sorgephasen beziehen, auch für die 
Verbesserung der Altersvorsorgefähigkeit von Frauen 
und dem Abbau des Gender Pension Gap zentrale 
Bedeutung zu. Als wichtiger Ansatzpunkt bei der Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung kann 
somit die Verbesserung der Primärverteilung angese-
hen werden, da das gesetzliche Rentensystem mit dem 
Ausgleich einer ungleicher werdenden Verteilung der 
Erwerbseinkommen zunehmend überfordert ist

Soziale Ausgleichsmechanismen sind vor allem 
im Rahmen der Sozialversicherung möglich. Daher 
ist aus der Gleichstellungsperspektive eine starke erste 
Säule der Alterssicherung von zentraler Bedeutung. 
Aus der Lebensverlaufsperspektive erweist sich nicht 
die Differenzierung zwischen Erwerbstätigen und 
Nichterwerbstätigen als zentral, sondern die Frage 
nach der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung 
von bisher nicht versicherten Lebensphasen. Im Hin-
blick auf das Ziel, den Aufbau armutsvermeidender 
eigenständiger Rentenansprüche für beide Geschlech-
ter zu ermöglichen, sollte die GRV als zentrale Säule 
der deutschen Alterssicherung gestärkt und zu einer 
universellen Versicherung mit Mindestsicherungs-
ziel ausgebaut werden. D. h. langfristig sollten alle 
Bürgerinnen und Bürger auf alle Arten von Erwerbs
einkommen in die GRV einzahlen, was z. B. die 

bisher nicht versicherungspflichtigen Selbständigen 
mit einschließt. Insofern wird auch dem Wandel der 
Arbeitswelt durch Digitalisierung entsprochen, der 
bereits jetzt zur Folge hat, dass sich abhängige und 
selbständige Beschäftigung zunehmend verflechten 
und neue Formen selbständiger Arbeit entstehen (s. 
ausführlich Riedel/Welskop-Deffaa 2016). 

Da vieles dafür spricht, die Vorleistungsbezogen-
heit der GRV grundsätzlich beizubehalten, entspricht 
dem Mindestsicherungsziel der eigenständigen Exis-
tenzsicherung im Alter auch eine Mindestbeitrags-
pflicht während der gesamten Erwerbsfähigkeitspha-
se. Jede bezahlte Arbeitsstunde sollte daher sozialver-
sicherungspflichtig sein. Diejenigen Sozialleistungs-
systeme, die die Risiken des Einkommensausfalls 
wegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Ausbildung, 
Kindererziehung oder Pflege absichern, wären gege-
benenfalls auch für die Tragung des Mindestbeitrags 
zuständig; niedrige (Stunden-)Löhne müssten durch 
die Einführung einer Mindestbemessungsgrundlage 
für Rentenbeiträge auf Arbeitsentgelt kompensiert 
werden (Steffen 2014, s. auch Brettschneider/Klam-
mer 2016). 

Ziel muss es sein, jeden Erwachsenen lebens-
begleitend mindestens zum Aufbau eigenständiger 
Ansprüche in Höhe des Grundsicherungsniveaus 
zu verpflichten. Dies würde nicht nur helfen, Alter-
sarmut bei Frauen (und Männern) mit diskontinu-
ierlichen Erwerbsbiografien zu vermeiden, sondern 
könnte auch das allgemeine Bewusstsein bezüglich 
der langfristigen Risiken und Kosten entsprechender 
Erwerbsverläufe verbessern, Free-Rider-Verhalten9 

erschweren sowie die Akzeptanz für die kollektive 
Unterstützung der dennoch Bedürftigen stärken.

b) 	 Honorierung von Sorgearbeit systematisieren: 
Verbesserung der Anrechnung von Pflegezeiten in 
der GRV

Die Anrechnung von Sorgearbeit in der GRV ist un-
systematisch. Sorgearbeit für Pflegebedürftige wird 
im Vergleich zu Sorgearbeit für Kinder immer noch 
wesentlich geringer in der Rente angerechnet. Selbst 
im Fall der häuslichen Pflege eines Pflegebedürftigen 
in Pflegestufe III, der rund um die Uhr Pflege benö-
tigt, werden der Pflegeperson weniger Entgeltpunkte 
in der GRV gutgeschrieben als für jedes Kind in den 
ersten drei Jahren. 

Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung sind 
zudem zunehmend Partner und Partnerinnen oder 
sogar Kinder, die ihre Angehörigen pflegen, schon 
im Rentenalter. Sie können auch als Niedrigrenten-
bezieher ihre Rente durch die geleistete Pflegearbeit 
nicht weiter aufbessern. Diese Orientierung an ins-

9	 Hiermit ist die bewusste Ausnutzung sozialer Leistungen unter 
Vermeidung der Kosten eigener Altersvorsorge gemeint.
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titutionell gesetzten Altersgrenzen wird der Vertei-
lung von gesellschaftlich wichtiger (Sorge-)Arbeit in 
weiblichen Lebensläufen nicht gerecht. Eine bessere 
Anrechnung von Pflegezeiten auf die Rentenansprü-
che – auch für Nichterwerbstätige und Pflegende, die 
das Rentenalter bereits erreicht haben – ist im demo-
grafischen Wandel dringend geboten. Zu verweisen 
ist auf die aktuellen Flexi-Renten-Vorschläge der Re-
gierungskoalition, die ebenfalls die Möglichkeit vor-
sehen, neben dem Rentenbezug parallel zusätzliche 
Rentenanwartschaften zu erwerben. Die Anrechnung 
von Pflegezeiten sollte zudem – angelehnt an die ad-
ditive Anrechnung von Kindererziehungszeiten – un-
abhängig vom Erwerbsstatus der pflegenden Person 
sein. Ziel sollte es sein, durch die Anrechnungsmodi 
in der Rente eine vergleichbare gesellschaftliche Wert-
schätzung für beide Arten von Sorgetätigkeiten zum 
Ausdruck zu bringen. 

c) 	 Verlagerung von der abgeleiteten zur eigenständigen 
Sicherung: Einführung eines Anwartschaftssplittings 
für in der Ehe und eingetragenen Lebenspartner-
schaft erworbene Ansprüche

Die Wohlstandsposition verheirateter Frauen im 
Alter ist heute noch immer stark von den Renten-
ansprüchen des Ehemannes abhängig. Für Witwen 
spielen abgeleitete Leistungen nach wie vor eine gro-
ße Rolle. Diese durch die Beiträge der Versicherten-
gemeinschaft finanzierte abgeleitete Sicherung ist 
jedoch eine „Rente zweiter Klasse“ und nicht mehr 
zeitgemäß. Sie begründet durch ihre Zwitterstellung 
zwischen Versicherungs- und Fürsorgeleistung die 
Abhängigkeit der Hinterbliebenen von ihrem Part-
ner über den Tod hinaus. Die GRV honoriert nicht 
etwa die unbezahlte Arbeit von Frauen, sondern ver-
weist Frauen über den Tod des Mannes hinaus auf 
dessen Erwerbsbiografie. Die Hinterbliebenenrente 
beschränkt weitere eigene Verwirklichungschancen 
der Verwitweten zum Beispiel hinsichtlich einer 
Wiederheirat. Es gilt daher – unter Berücksichtigung 
von Vertrauensschutzregelungen für die rentenna-
hen Jahrgänge – für jüngere Frauen (und Männer) 
abgeleitete Sicherungsformen konsequent ab – und 
im Gegenzug eigenständige Sicherungsformen auf-
zubauen.

Bereits seit 2002 können Ehepaare statt einer 
aus den Rentenanwartschaften des verstorbenen 
Ehepartners abgeleiteten Witwen-/Witwerrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung ein so genanntes 
Rentensplitting wählen. Haben beide Ehegatten je-
weils mindestens 25 Jahre mit rentenrechtlichen Zei-
ten in der Rentenversicherung zurückgelegt, können 
im Rahmen des Splittings die während der Ehezeit 
erworbenen Rentenanwartschaften – vergleichbar 
mit dem Versorgungsausgleich im Falle einer Ehe-
scheidung – partnerschaftlich zwischen den beiden 

Ehegatten aufgeteilt werden. Im Unterschied zum 
Versorgungsausgleich werden in das Rentensplitting 
nur Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung einbezogen, nicht z.B. Anwartschaften 
auf eine betriebliche Altersversorgung oder private 
Renten- oder Lebensversicherungen. Dem bestehen-
den Optionsmodell zufolge wird das Rentensplitting 
durchgeführt, wenn beide Ehe- bzw. Lebenspartner 
erstmals Anspruch auf eine Altersvollrente aus der 
GRV haben oder wenn erstmalig ein Ehe- bzw. Le-
benspartner einen Altersvollrentenanspruch und der 
andere die Regelaltersgrenze erreicht hat oder wenn 
einer der Ehe- bzw. Lebenspartner verstirbt, bevor 
diese Voraussetzungen vorliegen. Im Gegenzug ent-
fallen abgeleitete Hinterbliebenenrenten.

Die gesetzlich durch § 120a SGB VI vorgesehene 
Möglichkeit eines Splittings der in der Ehe und seit 
2005 auch in eingetragenen Lebenspartnerschaften 
erworbenen Anwartschaften hat bisher als freiwillige 
Option kaum Wirkung entfaltet. Aus Gleichstel-
lungsperspektive scheint das Rentensplitting gegen-
über der konventionellen Absicherung über abgelei-
tete Ansprüche aus Hinterbliebenenrenten jedoch 
sachgerechter und zeitgemäßer, insofern es mit dem 
Ziel eines Aufbaus eigenständiger Rentenansprüche 
korrespondiert. Unabhängig von der innerfamiliären 
Arbeitsteilung erwerben hier beide Partner/innen in 
gleichem Ausmaß GRV-Rentenanwartschaften. Zwar 
führt die Teilung der Anwartschaften nicht zu einem 
höheren Haushaltseinkommen im Alter und beim 
Versterben eines Partners liegt das Versorgungsniveau 
des/der hinterbliebenen Partner/in häufig sogar nied-
riger als bei heutiger Berechnung, jedoch bleiben wie 
auch im Scheidungsfall die Anwartschaften erhalten, 
die sich aus der Übertragung von Entgeltpunkten von 
Erst- auf die Zweitverdienenden ergeben. Die hier-
durch auf eine Person übertragenen Rentenansprü-
che sind eigenständige Ansprüche, die auch bei einer 
Wiederheirat nicht entfallen. 

Sinnvoll wäre es daher, den bisher nur als Option 
vorgesehenen Ansatz zum Regelmodell zu machen. 
Dies korrespondiert mit Empfehlungen (vgl. BM-
FSFJ 2011), die Errungenschaftsgemeinschaft als 
gesetzlichen Güterstand in der Ehe vorzusehen, bei 
dem ebenfalls der Zugewinn, der während der Ehe er-
wirtschaftet wurde, auf beide Partner aufgeteilt wird. 
Der Übergang zu einem Anwartschaftssplitting trägt 
auch dazu bei, dass Ansprüche bei Vorliegen von eige-
nem Einkommen nicht mehr entfallen. Im Gegenzug 
sollten – unter Berücksichtigung von Übergangsfris-
ten und Vertrauensschutzregelungen – die von Ehe-
partner/inn/en abgeleiteten Hinterbliebenenrenten 
zurückgefahren werden.

http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_w055.htm
http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_r045.htm
http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_r035.htm
http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_r035.htm
http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_r045.htm
http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_v050.htm
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d) 	 Nachsorgender sozialer Ausgleich bei niedrigen 
Rentenansprüchen 

Elemente des nachsorgenden sozialen Ausgleichs sind 
dann gerechtfertigt und sinnvoll, wenn trotz einer 
verbreiterten und durchgängigen Versicherungs-
pflicht während der Erwerbsphase die erworbenen 
Ansprüche im Alter das sozio-kulturelle Minimum 
nicht erreichen. Ist diese vorgelagerte allgemeine Ver-
sicherungspflicht nicht gegeben (wie es in Deutsch-
land gegenwärtig der Fall ist), so entstehen Probleme 
des „moral hazard“ – Personen, die nicht versiche-
rungspflichtig sind, sorgen nicht vor, da sie im Falle 
der Bedürftigkeit wie alle Versicherten Anrecht auf 
Grundsicherung im Alter haben. Hierdurch leidet 
die Legitimation und Akzeptanz der GRV. 

Von der Beitragsäquivalenz abweichende Begüns-
tigungen für besonders langjährig Versicherte, wie sie 
mit der Möglichkeit des abschlagsfreien vorgezogenen 
Rentenzugangs im Rahmen der sog. „Rente mit 63“ 
eingeführt wurden, stellen Frauen in ganz erhebli-
chem Maße schlechter als Männer. Sie werden zu 
einem sehr viel kleineren Anteil die Zugangsvoraus-
setzungen für den abschlagsfreien Vorruhestand erfül-
len, müssen diesen aber zugleich ungeachtet niedriger 
eigener Ansprüche über erhöhte Beitragszahlungen 
mitfinanzieren. Aus gleichstellungspolitischer Pers-
pektive ist daher die Abschaffung dieser Leistung zu 
begrüßen. 

Aus dem gleichen Grund müssen auch Vor-
schläge, bei langjähriger rentenversicherungspflich-
tiger Erwerbstätigkeit eine „Lebensleistungsrente“ zu 
garantieren, sorgfältig auf ihre geschlechterdifferen-
zierten Verteilungswirkungen hin überprüft werden. 
Garantierte Mindestrenten schwächen Anreize, durch 
sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit eine 
eigenständige soziale Absicherung im Alter aufzu-
bauen. Dies birgt die Gefahr, eine zusätzliche Hürde 
für erwerbstätige Frauen aufzubauen, über eine kur-
ze Teilzeit hinaus zu arbeiten. In jedem Fall müsste 
eine Lebensleistungsrente mit dem Ziel des sozialen 
Ausgleichs ggf. über Steuern und nicht über Versi-
cherungsbeiträge finanziert werden.

f ) 	 Verbesserung des Zugangs von Frauen zur betrieb-
lichen und privaten Alterssicherung 

Um den Zugang von Frauen zur betrieblichen Al-
terssicherung zu verbessern, sollten Arbeitgeber in 
den Arbeitsmarktsegmenten mit hohem Frauenanteil 
zu einem vermehrten Angebot von Betriebsrenten 
angeregt werden. Hierzu sollten die Sozialpartner ei-
nen Beitrag leisten. Zudem sollten die Möglichkeiten 
und Kompetenzen von Frauen zur Durchsetzung des 
vorhandenen gesetzlichen Anspruchs auf Entgeltum-
wandlung gestärkt werden. Dies schließt eine ver-
besserte und zielgruppengerechte Information über 

dieses Instrument der betrieblich finanzierten oder 
zumindest organisierten Altersvorsorge ein. 

Als problematisch sind allerdings regelmäßig 
erhobene Forderungen einzuschätzen, den weiteren 
Aufbau betrieblicher Alterssicherungsansprüche an-
zureizen, indem Erwerbseinkommen, das in die BAV 
investiert wird, rentenbeitragsfrei gestellt wird. Da 
sich hierdurch die Rentenanwartschaften in der GRV 
verringern, wird die Sicherungslücke, die mit der be-
trieblichen Rente geschlossen werden soll, zunächst 
ohne Not weiter vergrößert. 

Die Vereinfachung der verwirrenden Vielfalt von 
(riesterfähigen) Vorsorgeprodukten und die Entwick-
lung von Vorsorge-Basisprodukten, wie es sie etwa in 
Schweden gibt, würden helfen, Zugangshürden zu 
senken. Bei der Entwicklung von Angeboten zur Stär-
kung von Finanzkompetenz („Financial Literacy“) 
zur Verbesserung der Vorsorgefähigkeit und -bereit-
schaft in der zweiten und dritten Säule der Alterssi-
cherung ist zu berücksichtigen, dass diese sprachlich 
und inhaltlich gendergerecht erfolgen sollten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gerin-
gen Alterssicherungsansprüche vieler Frauen multi-
faktoriell bedingt sind und daher auch auf verschie-
denen Ebenen angegangen werden müssen.
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